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Heft 2. XI. Jahrgang. Mai 1915.

Erscheint 4mal jährlich, je 4—5 Bogeu stark. Jahres-Abonnement : Fr. 4. 80 (exklusive Porto).
Jedes Heft bildet für sich ein Ganzes und ist einzeln käuflich zum Preise von Fr. 1. 75.

Redaktion, Druck nnd Verlag : Dr. Gustav Grünau, Falkenplatz 11, Bern, Länggasse.

Die alten Schweizerbrücken.
Von E. v. Rodt, Architekt.

Innerhalb der Grenzen der heutigen Schweiz verschwanden
mit der römischen Kultur auch die Kömerbrücken. Unter der
darauffolgenden Frankenherrschaft wurden die schiff- und
flossbaren Flüsse dem Privatrecht entzogen und von der
Territorialbildung insoweit berührt als eine Verleihung der strom-
hoheitlichen Rechte seitens des Eeichs stattfinden musste. Ohne
eine solche Verleihung stand die Befugnis, Fähren und Brük-
ken über Flüsse oder „des Reiches Strassen" anzulegen, allein
in der Hand des Königs 1). In derselben Macht lag die Errichtung

öffentlicher Zollstätten und die Erhebung von Fahr- und
Brückenzöllen2). Erst durch die immer häufigem königlichen

*) Dr. Richard Schröder, «Lehrbuch dei1 deutschen Rechtsgeschichte»,

p. 545.

2) Heinrich Brunner, «Deutsche Rechtsgeschichte», p. 238.
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